
Stellungnahmeverfahren gemäß § 91 Abs. 5a SGB V





Auswertung der Stellungnahme gemäß § 91 Abs. 5a SGB V 

zum Beschlussentwurf des GKV-Spitzenverbandes und der Deutschen Krankenhausgesellschaft  

über die Veröffentlichung der Ergebnisdaten nach Phase B gemäß der Vereinbarung über  

Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Versorgung von Früh- und Neugeborenen 



I.  Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 

Gemäß § 91 Abs. 5a SGB V wurde dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) Gelegenheit gegeben, zum Be-
schlussentwurf des GKV-Spitzenverbandes und der Deutschen Krankenhausgesellschaft über die Veröffentlichung der Ergebnisdaten nach Phase B Stel-
lung zu nehmen, soweit deren Belange durch den Gegenstand des Beschlusses berührt sind.  

Das Stellungnahmeverfahren wurde am 21. März 2013 durch den Unterausschuss Qualitätssicherung des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß 
Beschluss vom 6. März 2013 mit einer aufgrund der Dringlichkeit der Entscheidung über den Antrag verkürzten Stellungnahmefrist (14 Tage) eingeleitet. 
Die Frist für die Einreichung der Stellungnahme endete am 5. April 2013. Der BfDI verzichtete auf sein Recht zur Anhörung gemäß 1. Kap. § 12 Abs. 1 
Verfahrensordnung des Gemeinsamen Bundesausschusses.  

II.  Stellungnahme 

Von folgender stellungnahmeberechtigten Organisationen wurde eine schriftliche Stellungnahme vorgelegt: 

Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) 5. April 2013 fristgerecht 

 

III.  Auswertung der Stellungnahme 

Die Auswertung der Stellungnahme wurde in der Sitzung der AG Früh- und Neugeborenenversorgung am 12. April 2013 vorbereitet und durch den Unter-
ausschusses Qualitätssicherung in seiner Sitzung am 8. Mai 2013 durchgeführt und am 5. Juni 2013 modifiziert. 

 



 

Lfd. 
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Stellungnehmen-
de 

Organisation / 
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Inhalt der Stellungnahme Begründung und 
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Stellungnahme 

(Stand: UA QS 05.06.2013) 

1. BfDI / 05.04.2013 „Zu der Veröffentlichung von Ergebnisdaten in Ta-
bellen ist zu bemerken, dass die Veröffentlichung 
sogenannter Tabelleneinsen grundsätzlich ausge-
schlossen ist. Dies folgt aus dem engen Regel-
Ausnahme-Verhältnis von § 16 Absatz 1 und Absatz 
4 Bundesstatistikgesetz, der hier analog herangezo-
gen werden kann. Danach ist selbst die Übermitt-
lung von Tabelleneinsen nur unter engen Voraus-
setzungen in ausdrücklich gesetzlich geregelten 
Ausnahmefällen zulässig. Die Angabe von zwei Fäl-
len ist ebenso problematisch, da einer dieser beiden 
als Betroffener (hier die EItern) wüsste, dass es nur 
einen weiteren Fall gibt und diesen damit zuordnen 
könnte.“ 

§ 16 Absatz 1 und 
Absatz 4 Bundes-
statistikgesetz 

Die Hinweise zu den bestehenden Tabellenvor-
gaben des Anhang zur Anlage 1 der Vereinba-
rung über Maßnahmen zur Qualitätssicherung  
von Früh- und Neugeborenen werden durchge-
hend bei der freiwilligen zentralen Ergebnisver-
öffentlichung auf der zentralen Internetplattform 
umgesetzt werden. 
Bei der Ergebnisveröffentlichung werden keine 
konkreten Zahlenangaben kleiner gleich 3 er-
scheinen. Es wird eine Ausweisung in den ent-
sprechenden Tabellenfeldern mit der Angabe „< 
4“ erfolgen (analog zu den Regelungen zum 
Qualitätsbericht der Krankenhäuser, Beschluss 
des Unterausschusses vom 03.04.2013). 
Die zuständige AG hat bereits mit der Überar-
beitung der Tabellenvorgaben begonnen, so 
dass der Hinweis des BfDI auch für die neue 
Anlage 4 der QFR-RL umgesetzt sein wird. 

„Insbesondere nach dem Muster der Tabellen 2 und 
3 des Anhangs zur Anlage 1 sind aufgrund der Un-
terscheidungen nach Krankenhaus, dem Geburts-
jahr, dem Geburtsgewicht nach einer Geburtsge-
wichtsspanne, der Schwangerschaftswoche und 
dem oder den verstorbenen Kindern je Schwanger-
schaftswoche (Angabe in Klammern jeweils zur 
Schwangerschaftswoche) sehr geringe Fallzahlen in 
einem Tabellenfeld möglich, die bei Zusatzwissen 
die Identifizierung eines bestimmten verstorbenen 
Kindes ermöglichen. Ich bitte deshalb darum, jeweils 
eine Darstellung zu wählen, die eine Identifizierung 
mit aller Wahrscheinlichkeit ausschließt. Für die 

 Die Stratifizierung in den Ergebnistabellen 2 
und 3 wird bei der derzeitigen Neufassung der 
Anlage 4 der QFR-RL so gewählt werden, dass 
es nicht möglich sein wird, mit Zusatzwissen 
Patientinnen und Patienten zu identifizieren.  
Die zuständige AG hat sich bereits dieser Auf-
gabe angenommen, so dass der Hinweis des 
BfDI auch im Entwurf der neuen Anlage 4 der 
QFR-RL umgesetzt sein wird. 
Für die freiwillige zentrale Ergebnisveröffentli-
chung wird der Hinweis noch nicht umgesetzt, 
da die zugrundeliegenden Tabellen (Phase A 
des Anhangs zur Anlage 1) erst mit Erstellung 
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Tabellen 2 und 3 scheint eine jeweils konkrete Zu-
ordnung nach Geburtsgewichtsspanne und 
Schwangerschaftswoche für die eingangs zum An-
hang Anlage 1 formulierten Ziele nicht erforderlich. 
Es sollte deshalb genügen, wenn auf die Angaben 
im (mittleren) Rechteck der Tabelle verzichtet wird 
und sich die maßgeblichen Summen aus der vor-
letzten Spalte und der vorletzten Zeile jeweils er-
gänzt um die Klammerzusätze ergeben (und diese 
ergänzt um die prozentuale Darstellung in der letz-
ten Spalte und Zeile).“ 

und Beschlussfassung der Anlage 4 der QFR-
RL geändert werden können. 
 

 




